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EINLEITUNG

Das EuGVÜ galt unverändert seit über 30 Jahren für die Mitglied-
staaten der Europäischen Union. Es handelte sich um ein internationales
Übereinkommen und zwar um eine so genannte convention double: Da-
mit wurde sowohl die internationale Zuständigkeit der Gerichte zwischen
den Vertragsstaaten und die grenzüberschreitende Anerkennung und
Vollstreckung von Entscheidungen eines Vertragsstaates in einem dritten
Vertragsstaat geregelt. Dadurch sollte die Freizügigkeit der Entscheidun-
gen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft geför-
dert werden.

Das Internationale Zivilprozessrecht erlebt jedoch seit dessen Ver-
gemeinschaftung durch den Vertrag von Amsterdam große Veränderun-
gen, die auf die Verstärkung der oben genannten Freizügigkeit abzielen.
Eine Vielfalt von Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft wurden
innerhalb von 6 Jahren erlassen, die auf eine Abkoppelung des europäi-
schen vom internationalen Rechtsverkehr1 und eine Regionalisierung2 des
grenzüberschreitenden Prozesses hindeutet. Sowohl das primäre als auch
das sekundäre Gemeinschaftsrecht haben also die Schaffung eines „Euro-
päischen internationalen Zivilprozessrechtes“ zum Ziel3. Es entsteht all-
mählich eine Zwischenstufe zwischen dem rein nationalen und dem
grenzüberschreitenden Prozess, der sich auf Drittstaaten bezieht4. Das
Charakteristikum dieser Zwischenstufe ist, dass sie eine Vereinfachung
der Anerkennung und Vollstreckung der Entscheidungen eines Mitglied-
staates in einem anderen vorsieht, die durch einen weiteren Rahmen von
Maßnahmen unterstützt wird.

Die Wichtigkeit dieser Entwicklungen belegt auch die Aufnahme
der Ausführungsgesetze der EuZustVO und der EuBVO als 11. Buch der
ZPO (Art. 1067 ff.) seit dem 1.1.2004 unter dem Titel „justizielle Zu-
sammenarbeit in der Europäischen Union“5. Dieses Buch wurde durch
das Durchführungsgesetz zur Verordnung über die Einführung eines Eu-
ropäisches Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen erweitert
(§§ 1079-1086 ZPO)6.

1 Ferrand, FS Sonnenberger, S. 791 ff. (818); Hess, FS Jayme, Bd. I, S. 339 ff. (341); ders., JZ 1998,
1021 ff. (insb. 1032); Junker, FS Sonnenberger, S. 417 ff. (431).
2 Ferrand, FS Sonnenberger, S. 791 ff. (818); Mansel in: Baur/Mansel (Hrsg.), Systemwechsel im Eu-
ropäischen Kollisionsrecht, S. 1 ff. (14-15).
3 Jayme in: dems., Ein internationales Zivilverfahrensrecht für Gesamteuropa, S. 3 ff. (4-5); Koch, FS
Beys, Bd. I, S. 733 ff. (736).
4 Hess, FS Jayme, Bd. I, S. 339 ff. (342); Stadler, IPRax 2004, 2 ff. (3).
5 Jastrow, IPRax 2004, 11 ff.; Stadler, IPRax 2004, 2 ff. (3); Wagner, NJW 2003, 1 ff. (2-3).
6 Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 805/2004 über einen Europäischen Vollstre-
ckungstitel für unbestrittene Forderungen (EG-Vollstreckungstitel-Durchführungsgesetz), v. 18.8.2005,
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Im Mittelpunkt der Reformen steht die Abschaffung des Exequa-
turs und der Gründe für die Versagung der Anerkennung und Vollstre-
ckung sowie die Durchsetzung des Prinzips der gegenseitigen Anerken-
nung der Entscheidungen anderer Mitgliedstaaten. Die Abschaffung des
Exequaturs soll zur Schaffung eines Europäischen Vollstreckungstitels
führen, der sich allmählich auf alle Bereiche des Zivil- und Handelsrechts
ausdehnen soll7. Die Vollstreckung einer als Europäischer Vollstre-
ckungstitel bestätigten Entscheidung darf nicht versagt werden.

Obwohl die Abschaffung des Exequaturs und die Abschaffung der
Versagungsgründe zwei unabhängige Fragen darstellen, koppeln die eu-
ropäischen Organe diese beiden Fragen miteinander. Für die vorliegende
Arbeit ist insbesondere der anerkennungsrechtliche ordre public-
Vorbehalt (Art. 34 Nr. 1 EuGVVO) von zentralem Interesse. Dieser Vor-
behalt wurde in den ersten Studien zum EuGVÜ als ein Versagungsgrund
bezeichnet, der die Unterzeichung des Übereinkommens erleichtere und
die Souveränitätsbesorgnisse der Vertragsstaaten mildere8.

Die Kommission erwog bereits seit 1998 in einer Mitteilung über
die Reform des EuGVÜ die Möglichkeit des Ersatzes des damals beste-
henden Systems der Anerkennung und Vollstreckung durch ein
erleichtertes System9. In derselben Mitteilung bemerkte die Kommission,
dass sich die Überprüfung des aus dem Begriff der öffentlichen Ordnung
abgeleiteten Versagungsgrunds in einer Schieflage im Verhältnis zum
europäischen Intergrationsprozess und zu den behandelten Zivil- und
Handelssachen befinde10, und schlug die Streichung des Vorbehalts vor11.

Mit der vorliegenden Arbeit wird untersucht, ob der ordre public-
Vorbehalt im Europäischen Zivilprozessrecht weiterhin existieren sollte
oder ob er vom europäischen Integrationsprozess überholt worden ist und
keine praktische Bedeutung mehr in diesem Bereich hat. Um das festzu-
stellen, müssen mehrere Faktoren erwogen werden:

Als erstes müssen die Entwicklungen im europäischen Zivilpro-
zessrecht untersucht werden. Sowohl im primären als auch im sekundären
Gemeinschaftsrecht findet man die Basis für die Neuerungen im Europäi-

BGBl. 2005 I, S. 2477 ff.; Hess, IPRax 2004, 493 f. (493); Jayme/Kohler, IPRax 2004, 481 ff. (486,
Fn. 69).
7 Mansel in: Baur/Mansel (Hrsg.), Systemwechsel im Europäischen Kollisionsrecht, S. 1 ff. (13).
8 Droz, Compétence judiciaire et effets des jugements dans le marché commun, Nr. 487; vgl. Jayme,
Konkretisierung des ordre public im Internationalen Privatrecht, S. 61.
9 Mitteilung der Kommission an den Rat und an das Europäische Parlament: „Wege zu einer effizient e-
ren Erwirkung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen in der Europäischen Union“, ABl.
EG C 33/31.1.1998, S. 3 ff., Nr. 1.
10 Nr. 20 der Mitteilung.
11 Der erste Entwurf des EuGVÜ vor der Vergemeinschaftung des europäischen Zivilprozessrechts,
welcher von der Kommission vorgelegt wurde, sah keinen ordre public-Vorbehalt vor: Vorschlag der
Kommission für einen Rechtsakt des Rates zur Ausarbeitung des Übereinkommens über die gerichtli-
che Zuständigkeit, die Anerkennung und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in den Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union, ABl. EG 1998 C 33/31.1.1998, 20 ff., Art. 37 a.
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schen Zivilverfahrensrecht. Der Vertrag von Amsterdam hat die Rechts-
grundlage dafür bereitgestellt. Dem Amsterdamer Vertrag folgen die
Schlussfolgerungen von Tampere, welche die Entwicklungen in diesem
Bereich fördern sowie das Maßnahmenprogramm des Rates, das die
Maßnahmen für den schrittweisen Aufbau der gegenseitigen Anerken-
nung von Entscheidungen vorstellt. In diesem Rahmen wurden die Ver-
ordnung über die Einführung eines Europäischen Titels für unbestrittene
Forderungen, die neue EuEheVO, die einen besonders leicht zu vollstre-
ckenden Besuchs- und Rückgabetitel einführt, und der Vorschlag für die
Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens erlassen. Diese Verord-
nungen sind ein Vorgeschmack künftiger Rechtsakte.

Der nächste Schritt ist die Erörterung des Inhalts und des Anwen-
dungsbereichs des ordre public-Vorbehalts. Dadurch kann ermittelt wer-
den, in welchen Fällen der ordre public eingesetzt wird, um die Anerken-
nung und Vollstreckung von Entscheidungen zu versagen. Da der ordre
public ein unbestimmter Begriff ist, hat er keinen im voraus bestimmba-
ren Inhalt. Der Anerkennungs- bzw. der Vollstreckungsstaat ist grund-
sätzlich für die Inhaltsbestimmung zuständig. Die EuGVVO und die Eu-
EheVO setzen bestimmte Grenzen, innerhalb welcher eine Partei einen
ordre public-Verstoß geltend machen darf. Weiterhin übernimmt der
EuGH eine aktive Rolle in der Überwachung der Grenzen der Anwen-
dung des ordre public.

Konkretisiert man die Konstellationen, in denen der ordre public
eingesetzt wird, muss man als nächstes die Alternativen prüfen, welche
die Rolle des ordre public übernehmen könnten, wenn er gestrichen wird.
Daraus kann man folgern, ob der ordre public tatsächlich entbehrlich ist
oder nicht. Bejaht man die immer noch bestehende Notwendigkeit des
ordre public-Vorbehalts, muss man zugleich auch auf die Frage eingehen,
ob aufgrund der Entwicklungen im Gemeinschaftsrecht eine Änderung im
Konzept des Begriffs notwendig ist, ob nämlich vielleicht der nationale
Inhalt des ordre public beseitigt werden und auf einen europäischen ordre
public zurückgegriffen werden kann. Darüber hinaus sollte erwogen
werden, ob die Beibehaltung des ordre public durch die Angleichung be-
stimmter Aspekte sowohl des materiellen als auch des Verfahrensrechts
der Mitgliedstaaten unterstützt werden sollte.

Schließlich muss man erwägen, wie es künftig rechtstechnisch
möglich sein wird, den ordre public-Vorbehalt beizubehalten. Das setzt
zunächst voraus, dass die nationalen Zwangsvollstreckungsrechte unter-
sucht werden, weil nach der Abschaffung des Exequaturs die Nachprü-
fung der ordre public-Konformität einer ausländischen Entscheidung nur
im Rahmen des Zwangsvollstreckungsverfahrens möglich sein wird. Es
muss genauer untersucht werden, ob und welche Rechtsbehelfe während
der Zwangsvollstreckung zugelassen werden und ob durch die Schaffung
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eines speziellen Rechtsbehelfes für die Nachprüfung der ordre public-
Konformität die Systematik der nationalen Verfahrensrechte beeinträch-
tigt werden würde. Daraufhin sollte untersucht werden, welche Haupt-
merkmale ein solcher Rechtsbehelf haben könnte.

Gang der Darstellung
Die Arbeit ist in vier Teile gegliedert. Im ersten Teil werden die

Entwicklungen im europäischen Recht untersucht, insbesondere die neu-
en Verordnungen und Verordnungsvorschläge. Im zweiten Teil wird der
Inhalt und die Ähnlichkeiten des ordre public in vier verschiedenen
Rechtsordnugen unter Berücksichtigung der Grenzen, welche von der
EuGVVO, der EuEheVO und der Rechtsprechung des EuGH gesetzt
werden, ermittelt. Im dritten Teil wird die Zukunft des ordre public un-
tersucht. Diese hängt mit dem Bestehen von ausreichenden Alternativen
zusammen. Erwogen werden der durch die EMRK und die Grundrechts-
charta gewährte Grundrechtsschutz und die rechtspolitischen Prämissen,
unter denen das Europäische Zivilprozessrecht künftig angewandt werden
wird. Daraufhin werden die Gründe für das Beibehalten des ordre public
zusammengefasst und Fragen zu Möglichkeiten der Umwandlung des
Vorbehalts in einen europäischen Begriff, zur Notwendigkeit der Verein-
heitlichung des Kollisionsrechts und zur Verbesserung der grenzüber-
schreitenden Zustellung und Beweisaufnahme gestellt. Im vierten Teil
werden die Möglichkeiten der Verlagerung des ordre public-Vorbehalts
auf ein spezielles Verfahren im Rahmen der Zwangsvollstreckung unter-
sucht.




